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Allgemeine Geschäfts-
und Lieferbedingungen
1. PRÄAMBEL 1.1. Diese Geschäfts- und Lieferbedingungen gelten 
zwischen  BECONEO GmbH - nachfolgend Verkäufer - und natür-
lichen und juristischen Personen - nachfolgend Kunde oder Käufer 
- für das gegenständliche Rechtsgeschäft sowie gegenüber unter-
nehmerischen Kunden auch für alle hinkünftigen Geschäfte, selbst 
wenn im Einzelfall, insbesondere bei künftigen Ergänzungs- oder Fol-
geaufträgen darauf nicht ausdrücklich Bezug genommen wurde. 1.2. 
Die nachfolgenden Bestimmungen über Lieferung von Waren gelten 
sinngemäß auch für Leistungen. 1.3. Für Montagearbeiten gelten 
ergänzend die Montagebedingungen des Fachverbandes der Ma-
schinen- und Stahlbauindustrie Österreichs. 1.4. Es gilt gegenüber 
ergänzend die Montagebedingungen des Fachverbandes der Ma-
schinen- und Stahlbauindustrie Österreichs. 1.4. Es gilt gegenüber 
ergänzend die Montagebedingungen des Fachverbandes der Ma-

unternehmerischen Kunden jeweils die bei Vertragsabschluss aktu-
elle Fassung unserer AGB, abrufbar unter beconeo.com und diese 
auch an den Kunden übermittelt. 1.5. Wir kontrahieren ausschließlich 
unter Zugrundelegung unserer AGB. 1.6. Geschäftsbedingungen des 
Kunden oder Änderungen bzw. Ergänzungen unserer AGB bedürfen 
unter Zugrundelegung unserer AGB. 1.6. Geschäftsbedingungen des 
Kunden oder Änderungen bzw. Ergänzungen unserer AGB bedürfen 
unter Zugrundelegung unserer AGB. 1.6. Geschäftsbedingungen des 

zu ihrer Geltung unserer ausdrücklichen – gegenüber unternehme-
rischen Kunden schriftlichen – Zustimmung. 1.7. Geschäftsbedin-
gungen des Kunden werden auch dann nicht anerkannt, wenn wir 
ihnen nach Eingang bei uns nicht ausdrücklich widersprechen. 1.8. 
In diesen Bedingungen gelten, soweit sich nachfolgend – insbeson-
dere aus Sinn und Zweck einer Formulierung – nicht eindeutig Abwei-
chendes ergibt, folgende Begriffsbestimmungen: a. Kunde ist jeder 
Vertrags- und/oder Verhandlungspartner von BECONEO GmbH, der 
eine Leistung von uns in Anspruch nimmt, in Anspruch genommen 
hat oder in Anspruch zu nehmen beabsichtigt, insbesondere jeder 
Käufer und Mieter, und zwar unabhängig davon, ob bereits ein Ver-
tragsverhältnis zustande gekommen ist; b. Leistung ist jede Ware, 
jede Lieferung und/oder jede sonstige Leistung von BECONEO 
GmbH, egal, ob diese materiell oder immateriell sind; c. Bestellung 
ist der verbindliche Antrag des Kunden auf Erbringung einer Leistung 
bzw. Lieferung durch BECONEO GmbH; d. Auftrag - Vertrag - ist das 
zwischen BECONEO GmbH und dem Kunden zustande gekommene 
Rechtsgeschäft; e. Ware ist jedes Produkt bzw. jede sonstige wie im-
mer geartete Leistung von BECONEO GmbH;
2. ANGEBOTE 2.1. Unsere Angebote sind unverbindlich. 2.2. Zu-
sagen, Zusicherungen und Garantien unsererseits oder von diesen 
AGB abweichende Vereinbarungen im Zusammenhang mit dem Ver-
tragsabschluss werden gegenüber unternehmerischen Kunden erst 
durch unsere schriftliche Bestätigung verbindlich. 2.3. In Katalogen, 
Preislisten, Prospekten, Anzeigen auf Messeständen, Rundschrei-
ben, Werbeaussendungen oder anderen Medien - Informationsmate-
rial - angeführte Informationen über unsere Produkte und Leistungen, 
die nicht uns zuzurechnen sind, hat der Kunde – sofern der Kunde 
diese seiner Entscheidung zur Beauftragung zugrunde legt – uns 
darzulegen. Diesfalls können wir zu deren Richtigkeit Stellung neh-
men. Verletzt der Kunde diese Obliegenheit, sind derartige Angaben 
unverbindlich, soweit diese nicht ausdrücklich – unternehmerischen 
Kunden gegenüber schriftlich – zum Vertragsinhalt erklärt wurden. 
2.4. Kostenvoranschläge werden ohne Gewähr erstellt und sind ent-
geltlich. Verbraucher werden vor Erstellung des Kostenvoranschla-
ges auf die Kostenpflicht hingewiesen. Erfolgt eine Beauftragung mit 
sämtlichen im Kostenvoranschlag umfassten Leistungen, wird der 
gegenständlichen Rechnung das Entgelt für den Kostenvoranschlag 
gutgeschrieben.
3. VERTRAGSABSCHLUSS 3.1. Der Vertrag gilt als geschlossen, 
wenn der Verkäufer nach Erhalt der Bestellung eine schriftliche Auf-
tragsbestätigung abgesandt hat und dieser nicht binnen 10 Tagen 
vom Käufer nachweislich widersprochen wird. 3.2. Änderungen und 
tragsbestätigung abgesandt hat und dieser nicht binnen 10 Tagen 
vom Käufer nachweislich widersprochen wird. 3.2. Änderungen und 
tragsbestätigung abgesandt hat und dieser nicht binnen 10 Tagen 

Ergänzungen des Vertrages bedürfen zu ihrer Gültigkeit der schriftli-
chen Bestätigung des Verkäufers. Einkaufsbedingungen des Käufers 
sind für den Verkäufer nur dann verbindlich, wenn diese vom Ver-
käufer gesondert anerkannt werden. 3.3. Falls Import- und/oder Ex-
portlizenzen oder Devisengenehmigungen oder ähnliche Genehmi-
gungen für die Ausführung des Vertrages erforderlich sind, so muss 
die Partei, die für die Beschaffung verantwortlich ist, alle zumutbaren 
Anstrengungen unternehmen, die erforderlichen Lizenzen oder Ge-
nehmigungen rechtzeitig zu erhalten.
4. PREISE 4.1. Preisangaben sind grundsätzlich nicht als Pauschal-
preis zu verstehen. 4.2. Die Preise gelten, wenn nicht anders verein-
bart, ab Werk des Verkäufers ohne Verladung. 4.3. Mangels abwei-
chender Vereinbarung verstehen sich die angegebenen Preise ohne 
Verpackung. Erfolgt die Verpackung in handelsüblicher Weise, um 
unter normalen Transportbedingungen Beschädigungen der Ware 
auf dem Weg zu dem festgelegten Bestimmungsort zu vermeiden, 
auf Kosten des Käufers und wird nur über Vereinbarung zurückge-
nommen. 4.4. Die Preise basieren auf den Kosten zum Zeitpunkt der 
Preisabgaben, sofern nicht anderes vereinbart wurde. Sollten sich die 
Kosten bis zum Zeitpunkt der Lieferung verändern, so gehen diese 
Veränderungen zu Gunsten bzw. zu Lasten des Käufers. 4.5. Für 
vom Kunden angeordnete Leistungen, die im ursprünglichen Auftrag 
keine Deckung fi nden, besteht Anspruch auf angemessenes Entgelt. 
4.6. Preisangaben verstehen sich zuzüglich der jeweils geltenden 
gesetzlichen Umsatzsteuer und ab Lager. Verpackungs-, Transport-. 
Verladungs- und Versandkosten sowie Zoll und Versicherung gehen 
zu Lasten des unternehmerischen Kunden. Verbrauchern als Kunden 
gegenüber werden diese Kosten nur verrechnet, wenn dies einzel-
vertraglich ausverhandelt wurde. Wir sind nur bei ausdrücklicher Ver-
einbarung verpflichtet, Verpackung zurückzunehmen. 4.7. Die fach- 
und umweltgerechte Entsorgung von Altmaterial hat der Kunde zu 
veranlassen. Werden wir gesondert hiermit beauftragt, ist dies vom 
Kunden zusätzlich im hierfür vereinbarten Ausmaß, mangels Entgelts-
vereinbarung angemessen zu vergüten.
5. GEFAHRENÜBERGANG 5.1. Wenn nicht anderes vereinbart ist, 
gilt die Ware ab Werk - EXW - verkauft - Abholbereitschaft. 5.2. Im 
Übrigen gelten die INCOTERMS in der am Tage des Vertragsab-
gilt die Ware ab Werk - EXW - verkauft - Abholbereitschaft. 5.2. Im 
Übrigen gelten die INCOTERMS in der am Tage des Vertragsab-
gilt die Ware ab Werk - EXW - verkauft - Abholbereitschaft. 5.2. Im 

schlusses gültigen Fassung.
6. BEIGESTELLTE WARE 6.1. Vom Kunden beigestellte Geräte und 
sonstige Materialien sind nicht Gegenstand von Gewährleistung. 6.2. 
Die Qualität und Betriebsbereitschaft von Beistellungen liegen in der 
Verantwortung des Kunden.
7. ZAHLUNG 7.1. Die Zahlungen sind entsprechend den vereinbar-
ten Zahlungsbedingungen zu leisten. Sofern keine Zahlungsbedin-
gungen vereinbart wurden, ist ein Drittel des Preises bei Erhalt der 
Auftragsbestätigung, ein Drittel bei halber Lieferzeit und der Rest bei 
Lieferung fällig. Unabhängig davon ist die in der Rechnung enthaltene 
Umsatzsteuer in jedem Fall bis spätestens 30 Tage nach Rechnungs-
legung zu bezahlen. 7.2. Der Käufer ist nicht berechtigt, Zahlungen 
wegen Gewährleistungsansprüchen oder sonstigen vom Verkäufer 
nicht anerkannten Gegenansprüchen zurückzuhalten. 7.3. Ist der 
Käufer mit einer vereinbarten Zahlung oder sonstigen Leistung im 
Verzug, so kann der Verkäufer entweder auf Erfüllung des Vertrages 
bestehen und a. die Erfüllung seiner eigenen Verpflichtungen bis zur 
Begleichung der rückständigen Zahlungen oder sonstigen Leistun-
gen aufschieben, b. eine angemessene Verlängerung der Lieferfrist in 
Anspruch nehmen, c. den ganzen noch offenen Kaufpreis fällig stel-
len, d. sofern aufseiten des Käufers kein Entlastungsgrund im Sinne 
des Art. 23 vorliegt, ab Fälligkeit Verzugszinsen in der Höhe von 7,5 
% über dem jeweiligen Basiszinssatz der Europäischen Zentralbank 
- siehe RL/EG zur Bekämpfung von Zahlungsverzug im Geschäftsver-
kehr, vom 29. Juni 2000 - verrechnen, oder unter Einräumung einer 
angemessen Nachfrist den Rücktritt vom Vertrag erklären. 7.4. Der 
Käufer hat jedenfalls dem Verkäufer als weiteren Verzugsschaden die 
entstandenen Mahn- und Betreibungskosten zu ersetzen. 7.5. Hat 

bei Ablauf der Nachfrist gemäß 7.3 der Käufer die geschuldete Zah-
lung oder sonstige Leistung nicht erbracht, so kann der Verkäufer 
durch schriftliche Mitteilung vom Vertrag zurücktreten. Der Käufer hat 
über Aufforderung des Verkäufers bereits gelieferte Waren dem Ver-
käufer zurückzustellen und ihm Ersatz für die eingetretene Wertmin-
derung der Ware zu leisten sowie alle gerechtfertigten Aufwendungen 
zu erstatten, die der Verkäufer für die Durchführung des Vertrages 
machen musste. Hinsichtlich noch nicht gelieferter Waren ist der Ver-
käufer berechtigt, die fertigen bzw. angearbeiteten Teile dem Käufer 
zur Verfügung zu stellen und hierfür den entsprechenden Anteil des 
Verkaufspreises zu verlangen. 7.6. Die Vertragsparteien sind sich da-
rüber einig, dass die in dem Vertrag geregelten Rechte und Pflichten 
durch die Einführung des Euro nicht beeinflusst werden. Zahlungs-
pflichten, insbesondere die festgelegten Geldwerte, gelten als in Euro 
vereinbart, sobald der Euro einzig zulässiges Zahlungsmittel ist. Die 
Umrechnung erfolgt in allen Fällen auf Grundlage des amtlich festge-
legten Umrechnungskurses. Es besteht Einvernehmen darüber, dass 
die Umstellung auf Euro weder ein Kündigungs- / Rücktritts- oder An-
fechtungsrecht noch einen Anspruch auf Schadenersatz oder Ver-
tragsänderung begründet. 7.7. Die Berechtigung zu einem Skonto-
abzug bedarf einer ausdrücklichen, gegenüber unternehmerischen 
Kunden schriftlichen Vereinbarung oder der dafür in der Rechnung 
festgelegten Bedingungen 7.8. Vom Kunden vorgenommene Zah-
lungswidmungen auf Überweisungsbelegen sind für uns nicht ver-
festgelegten Bedingungen 7.8. Vom Kunden vorgenommene Zah-
lungswidmungen auf Überweisungsbelegen sind für uns nicht ver-
festgelegten Bedingungen 7.8. Vom Kunden vorgenommene Zah-

bindlich. 7.9. Gegenüber Unternehmern als Kunden sind wir gemäß § 
456 UGB bei verschuldetem Zahlungsverzug dazu berechtigt, 9,2 % 
Punkte über dem Basiszinssatz zu berechnen. Gegenüber Verbrau-
chern berechnen wir einen Zinssatz iHv 4%. 7.10. Die Geltendma-
chung eines weiteren Verzugsschadens bleibt vorbehalten, gegen-
über Verbrauchern als Kunden jedoch nur, wenn dies im Einzelnen 
ausgehandelt wird. 7.11. Kommt der unternehmerische Kunde im 
Rahmen anderer mit uns bestehender Vertragsverhältnisse in Zah-
lungsverzug, so sind wir berechtigt, die Erfüllung unserer Verpflich-
tungen aus diesem Vertrag bis zur Erfüllung durch den Kunden ein-
zustellen. 7.12. Wir sind dann auch berechtigt, alle Forderungen für 
bereits erbrachte Leistungen aus der laufenden Geschäftsbeziehung 
mit dem Kunden fällig zu stellen. Dies gegenüber Verbrauchern als 
Kunden nur für den Fall, dass eine rückständige Leistung zumindest 
seit sechs Wochen fällig ist und wir unter Androhung dieser Folge den 
Kunden unter Setzung einer Nachfrist von mindestens zwei Wochen 
erfolglos gemahnt haben. 7.13. Eine Aufrechnungsbefugnis steht 
dem Kunden nur insoweit zu, als Gegenansprüche gerichtlich festge-
stellt oder von uns anerkannt worden sind. Verbrauchern als Kunden 
steht eine Aufrechnungsbefugnis auch zu, soweit Gegenansprüche 
im rechtlichen Zusammenhang mit der Zahlungsverbindlichkeit des 
Kunden stehen, sowie bei Zahlungsunfähigkeit unseres Unterneh-
mens. 7.14. Bei Überschreitung der Zahlungsfrist verfallen gewährte 
Kunden stehen, sowie bei Zahlungsunfähigkeit unseres Unterneh-
mens. 7.14. Bei Überschreitung der Zahlungsfrist verfallen gewährte 
Kunden stehen, sowie bei Zahlungsunfähigkeit unseres Unterneh-

Vergütungen (Rabatte, Abschläge u.a.) und werden der Rechnung 
zugerechnet. 7.15. Für zur Einbringlichmachung notwendige und 
zweckentsprechenden Mahnungen verpflichtet sich der Kunde bei 
verschuldetem Zahlungsverzug zur Bezahlung von Mahnspesen pro 
Mahnung in Höhe von € 55 soweit dies im angemessenen Verhältnis 
zur betriebenen Forderung steht.
8. BONITÄTSPRÜFUNG 8.1. Der Kunde erklärt sein ausdrückli-
ches Einverständnis, dass seine Daten ausschließlich zum Zwecke 
des Gläubigerschutzes an die staatlich bevorrechteten Gläubiger-
schutzverbände Alpenländischer Kreditorenverband - AKV, Öster-
des Gläubigerschutzes an die staatlich bevorrechteten Gläubiger-
schutzverbände Alpenländischer Kreditorenverband - AKV, Öster-
des Gläubigerschutzes an die staatlich bevorrechteten Gläubiger-

reichischer Verband Creditreform - ÖVC, Insolvenzschutzverband für 
schutzverbände Alpenländischer Kreditorenverband - AKV, Öster-
reichischer Verband Creditreform - ÖVC, Insolvenzschutzverband für 
schutzverbände Alpenländischer Kreditorenverband - AKV, Öster-

Arbeitnehmer oder Arbeitnehmerinnen - ISA, und Kreditschutzver-
band von 1870 - KSV, übermittelt werden dürfen.
9. MITWIRKUNGSPFLICHTEN DES KUNDEN 9.1. Unsere Pflicht 
zur Leistungsausführung beginnt frühestens, sobald der Kunde alle 
baulichen, technischen sowie rechtlichen Voraussetzungen zur Aus-
führung geschaffen hat, die im Vertrag oder in vor Vertragsabschluss 
dem Kunden erteilten Informationen umschrieben wurden oder der 
Kunde aufgrund einschlägiger Fachkenntnis oder Erfahrung kennen 
musste. 9.2. Insbesondere hat der Kunde vor Beginn der Leistungs-
ausführung die nötigen Angaben über die Lage verdeckt geführter 
Strom-, Gas- und Wasserleitungen oder ähnlicher Vorrichtungen, 
Fluchtwege, sonstige Hindernisse baulicher Art, Grenzverläufe, sons-
tige mögliche Störungsquellen, Gefahrenquellen sowie die erforder-
lichen statischen Angaben und allfällige diesbezügliche projektierte 
Änderungen unaufgefordert zur Verfügung zu stellen. 9.3. Kommt der 
lichen statischen Angaben und allfällige diesbezügliche projektierte 
Änderungen unaufgefordert zur Verfügung zu stellen. 9.3. Kommt der 
lichen statischen Angaben und allfällige diesbezügliche projektierte 

Kunde dieser Mitwirkungspflicht nicht nach, ist – ausschließlich im 
Hinblick auf die infolge falscher Kundenangaben nicht voll gegebe-
ne Leistungsfähigkeit – unsere Leistung nicht mangelhaft. 9.4. Der 
Kunde hat die erforderlichen Bewilligungen Dritter sowie Meldungen 
und Bewilligungen durch Behörden auf seine Kosten zu veranlassen. 
Auf diese weisen wir im Rahmen des Vertragsabschlusses hin, sofern 
nicht der Kunde darauf verzichtet hat oder der unternehmerische 
Kunde aufgrund Ausbildung oder Erfahrung über solches Wissen 
verfügen musste. 9.5. Die für die Leistungsausführung einschließ-
lich des Probebetriebes erforderliche Energie und Wassermengen 
sind vom Kunden auf dessen Kosten beizustellen. 9.6. Der Kunde 
haftet dafür, dass die notwendigen baulichen, technischen und recht-
lichen Voraussetzungen für das herzustellende Produkt oder den 
Kaufgegenstand gegeben sind, die im Vertrag oder in vor Vertrags-
abschluss dem Kunden erteilten Informationen umschrieben wurden 
oder der Kunde aufgrund einschlägiger Fachkenntnis oder Erfahrung 
kennen musste. 9.7. Der Kunde hat uns für die Zeit der Leistungs-
ausführung kostenlos Räume für den Aufenthalt sowie für die Lage-
rung von Werkzeugen und Materialien zur Verfügung zu stellen. 9.8. 
Auftragsbezogene Details der notwendigen Angaben können bei uns 
angefragt werden. 9.9. Der Kunde ist nicht berechtigt, Forderungen 
und Rechte aus dem Vertragsverhältnis, ohne unsere schriftliche Zu-
stimmung abzutreten.
10. LIEFERFRIST 10.1. Die Lieferfrist beinhaltet Lieferungen von 
Leistungen und/oder Waren. 10.2. Mangels abweichender Verein-
barung beginnt die Lieferfrist mit dem spätesten der nachstehenden 
Zeitpunkte: a. Datum der Auftragsbestätigung; b. Datum der Erfüllung 
aller dem Käufer nach Vereinbarung obliegenden technischen, kauf-
männischen und fi nanziellen Voraussetzungen; c. Datum, an dem der 
Verkäufer eine vor Lieferung der Ware zu leistende Anzahlung erhält 
und/oder eine zu erstellende oder sonstige Zahlungssicherstellung 
eröffnet ist. 10.3. Der Verkäufer ist berechtigt, Teil- und Vorlieferun-
gen durchzuführen. 10.4. Verzögert sich die Lieferung durch einen 
aufseiten des Verkäufers eingetretenen Umstand, der einen Entlas-
tungsgrund im Sinne des Art. 23 darstellt, so wird eine angemessene 
Verlängerung der Lieferfrist gewährt. 10.5. Hat der Verkäufer einen 
Lieferverzug verschuldet, so kann der Käufer entweder Erfüllung ver-
langen oder unter Setzung einer angemessenen Nachfrist den Rück-
tritt vom Vertrag erklären. 10.6. Wurde die in Art. 10.5 vorgesehene 
Nachfrist durch Verschulden des Verkäufers nicht genützt, so kann 
der Käufer durch eine schriftliche Mitteilung vom Vertrag hinsichtlich 
aller noch nicht gelieferten Waren zurücktreten. Dasselbe gilt für be-
reits gelieferte Waren, die aber ohne die noch ausständigen Waren 
nicht in angemessener Weise verwendet werden können. Der Käufer 
hat in diesem Falle das Recht auf Erstattung der für die nicht ge-
lieferten Waren oder für die nicht verwendbaren Waren geleisteten 
Zahlungen. Darüber hinaus steht dem Käufer, sofern der Lieferverzug 
durch grobe Fahrlässigkeit des Verkäufers verursacht wurde, auch 
Ersatz der gerechtfertigten Aufwendungen zu, welche er bis zur Auf-
lösung des Vertrages machen musste, und die nicht weiterverwendet 
werden können. Bereits gelieferte und nicht verwendbare Waren hat 
der Käufer dem Verkäufer zurückzustellen. 10.7. Nimmt der Käufer 
die vertragsgemäß bereitgestellte Ware nicht am vertraglich verein-
barten Ort oder zum vertraglich vereinbarten Zeitpunkt an und ist die 
Verzögerung nicht durch eine Handlung oder Unterlassung des Ver-
käufers verschuldet, so kann der Verkäufer entweder Erfüllung ver-
langen oder unter Setzung einer Nachfrist vom Vertrag zurücktreten. 

Dasselbe gilt für bereits gelieferte Waren, die aber ohne die noch aus-
ständigen Waren nicht in angemessener Weise verwendet werden 
können. Der Käufer hat in diesem Falle das Recht auf Erstattung der 
für die nicht gelieferten Waren oder für die nicht verwendbaren Waren 
geleisteten Zahlungen. Darüber hinaus steht dem Käufer, sofern der 
Lieferverzug durch grobe Fahrlässigkeit des Verkäufers verursacht 
wurde, auch Ersatz der gerechtfertigten Aufwendungen zu, welche 
er bis zur Auflösung des Vertrages machen musste, und die nicht 
weiterverwendet werden können. Bereits gelieferte und nicht ver-
wendbare Waren hat der Käufer dem Verkäufer zurückzustellen. 
10.7. Nimmt der Käufer die vertragsgemäß bereitgestellte Ware nicht 
am vertraglich vereinbarten Ort oder zum vertraglich vereinbarten 
Zeitpunkt an und ist die Verzögerung nicht durch eine Handlung oder 
Unterlassung des Verkäufers verschuldet, so kann der Verkäufer ent-
weder Erfüllung verlangen oder unter Setzung einer Nachfrist vom 
Vertrag zurücktreten. Wenn die Ware ausgesondert worden ist, kann 
der Verkäufer die Einlagerung der Ware auf Kosten und Gefahr des 
Käufers vornehmen. Der Verkäufer hat außerdem einen Anspruch 
auf Rückerstattung aller gerechtfertigten Aufwendungen, die er für 
die Durchführung des Vertrages machen musste und die nicht in 
den empfangenen Zahlungen enthalten sind. 10.8. Andere als die in 
Art. 10 genannten Ansprüche des Käufers gegen den Verkäufer auf 
Grund dessen Verzuges sind ausgeschlossen.
11. LEISTUNGSAUSFÜHRUNG 11.1. Wir sind lediglich dann ver-
pflichtet, nachträgliche Änderungs- und Erweiterungswünsche des 

 11.1. Wir sind lediglich dann ver-
pflichtet, nachträgliche Änderungs- und Erweiterungswünsche des 

 11.1. Wir sind lediglich dann ver-

Kunden zu berücksichtigen, wenn sie aus technischen Gründen 
erforderlich sind, um den Vertragszweck zu erreichen. 11.2. Dem 
unternehmerischen Kunden zumutbare sachlich gerechtfertigte 
geringfügige Änderungen unserer Leistungsausführung gelten als 
unternehmerischen Kunden zumutbare sachlich gerechtfertigte 
geringfügige Änderungen unserer Leistungsausführung gelten als 
unternehmerischen Kunden zumutbare sachlich gerechtfertigte 

vorweg genehmigt. 11.3. Kommt es nach Auftragserteilung aus wel-
chen Gründen auch immer zu einer Abänderung oder Ergänzung 
des Auftrages, so verlängert sich die Liefer- bzw. Leistungsfrist um 
einen angemessenen Zeitraum. 11.4. Wünscht der Kunde nach Ver-
tragsabschluss eine Leistungsausführung innerhalb eines kürzeren 
Zeitraums, stellt dies eine Vertragsänderung dar. Hierdurch können 
Überstunden notwendig werden und/oder durch die Beschleunigung 
Zeitraums, stellt dies eine Vertragsänderung dar. Hierdurch können 
Überstunden notwendig werden und/oder durch die Beschleunigung 
Zeitraums, stellt dies eine Vertragsänderung dar. Hierdurch können 

der Materialbeschaffung Mehrkosten auflaufen, und erhöht sich das 
Entgelt im Verhältnis zum notwendigen Mehraufwand angemessen. 
11.5. Sachlich gerechtfertigte Teillieferungen und Leistungen sind zu-
lässig und können gesondert in Rechnung gestellt werden.
12. HINWEIS ZU BESCHRÄNKUNG DES
LEISTUNGSUMFANGES 12.1. Im Rahmen von Montage- und In-
standsetzungsarbeiten können Schäden a. an bereits vorhandenen 
Beständen als Folge nicht erkennbarer Gegebenheiten oder Mate-
rialfehler und/oder b. bei Servicearbeiten entstehen. Solche Schäden 
sind von uns nur zu verantworten, wenn wir diese schuldhaft ver-
ursacht haben. 12.2. Bei eloxierten und beschichteten Materialien 
sind Unterschiede in den Farbnuancen nicht ausgeschlossen. 12.3. 
Schutzanstriche halten drei Monate.
13. BEHELFSMÄßIGE INSTANDSETZUNG 13.1. Bei behelfsmäßi-
gen Instandsetzungen besteht lediglich eine sehr beschränkte und 
den Umständen entsprechende Haltbarkeit. 13.2. Vom Kunden ist 
bei behelfsmäßiger Instandsetzung umgehend eine fachgerechte In-
standsetzung zu veranlassen.
14. VOM AUFTRAGGEBER ZUR VERFÜGUNG GESTELLTE
HILFSMITTEL 14.1. Dem Auftraggeber gebührt keine Vergütung 
für von ihm zur Verfügung gestellte Unterlagen. Der Auftragnehmer 
hat nach Abschluss der Planungsarbeiten Pläne und behördliche 
Schriftstücke, soweit sie ihm im Original übergeben wurden, zurück-
zugeben. In allen anderen Fällen muss eine Rückgabe nur erfolgen, 
wenn dies ausdrücklich vereinbart wurde. 14.2. Der Auftraggeber 
stellt wenn nötig Programme - zB Zeichen-, Auswerte-, Präsentati-
ons- und Dokumentationsprogramme - zur Verfügung und ermöglicht 
dem Auftragnehmer einen Arbeitsplatz in dessen Betrieb für die Aus-
führung der Leistung im Angebot. Dem Auftraggeber gebührt keine 
Vergütung für die von Ihm zur Verfügung gestellten Programme.
15. ABNAHMEPRÜFUNG 15.1. Sofern der Käufer eine Abnahme-
Vergütung für die von Ihm zur Verfügung gestellten Programme.
15. ABNAHMEPRÜFUNG 15.1. Sofern der Käufer eine Abnahme-
Vergütung für die von Ihm zur Verfügung gestellten Programme.

prüfung wünscht, ist diese mit dem Verkäufer ausdrücklich bei Ver-
tragsabschluss in schriftlicher Form zu vereinbaren. Soweit keine 
abweichenden Regelungen getroffen werden, ist dabei die Abnah-
meprüfung am Herstellungsort bzw. an einem vom Verkäufer zu be-
stimmenden Ort während der normalen Arbeitszeit des Verkäufers 
durchzuführen. Dabei ist die für die Abnahmeprüfung allgemeine 
Praxis des betreffenden Industriezweiges maßgeblich. Der Verkäufer 
muss den Käufer rechtzeitig von der Abnahmeprüfung verständigen, 
so dass dieser bei der Prüfung anwesend sein bzw. sich von einem 
bevollmächtigten Vertreter vertreten lassen kann. Erweist sich der 
Liefergegenstand bei der Abnahmeprüfung als vertragswidrig, so hat 
der Verkäufer unverzüglich jeglichen Mangel zu beheben und den 
vertragsgemäßen Zustand des Liefergegenstandes herzustellen. Der 
Käufer kann eine Wiederholung der Prüfung nur in Fällen wesentli-
cher Mängel verlangen. Im Anschluss an eine Abnahmeprüfung ist 
ein Abnahmeprotokoll zu verfassen. Hat die Abnahmeprüfung die 
vertragskonforme Ausführung und einwandfreie Funktionstüchtigkeit 
des Liefergegenstandes ergeben, so ist dies auf jeden Fall von beiden 
Vertragsparteien zu bestätigen. Ist der Käufer oder sein bevollmäch-
tigter Vertreter bei der Abnahmeprüfung trotz zeitgerechter Verstän-
digung durch den Verkäufer nicht anwesend, so ist das Abnahme-
protokoll nur durch den Verkäufer zu unterzeichnen. Der Verkäufer 
hat dem Käufer in jedem Fall eine Kopie des Abnahmeprotokolls zu 
übermitteln, dessen Richtigkeit der Käufer auch dann nicht mehr be-
streiten kann, wenn er oder sein bevollmächtigter Vertreter dieses 
mangels Anwesenheit nicht unterzeichnen konnte. Wenn nichts an-
deres vereinbart wurde, trägt der Verkäufer die Kosten für die durch-
geführte Abnahmeprüfung. Der Käufer hat aber jedenfalls die ihm 
bzw. seinem bevollmächtigten Vertreter in Verbindung mit der Ab-
nahmeprüfung anfallenden Kosten wie z.B. Reise-, Lebenshaltungs-
kosten und Aufwandsentschädigungen selbst zu tragen.
16. GEFAHRTRAGUNG 16.1. Für denGefahrenübergang bei Über-
sendung der Ware an den Verbraucher gilt§ 7b KSchG. 16.2. Auf 
den unternehmerischen Kunden geht die Gefahr über, sobald wir den 
Kaufgegenstand, das Material oder das Werk zur Abholung im Werk 
oder Lager bereithalten, dieses selbst anliefern oder an einen Trans-
porteur übergeben. 16.3. Der unternehmerische Kunde wird sich 
gegen dieses Risiko entsprechend versichern. Wir verpflichten uns, 
eine Transportversicherung über schriftlichen Wunsch des Kunden 
auf dessen Kosten abzuschließen. Der Kunde genehmigt jede ver-
kehrsübliche Versandart.
17. ANNAHMEVERZUG 17.1. Gerät der Kunde länger als 2 Wochen 
in Annahmeverzug - Verweigerung der Annahme, Verzug mit Vor-
leistungen oder anderes - und hat der Kunde trotz angemessener 
Nachfristsetzung nicht für die Beseitigung der ihm zuzurechnenden 
Umstände gesorgt, welche die Leistungsausführung verzögern 
oder verhindern, dürfen wir bei aufrechtem Vertrag über die für die 
Leistungsausführung spezifi zierten Geräte, Waren und Materialien 
anderweitig verfügen, sofern wir im Fall der Fortsetzung der Leis-
tungsausführung diese innerhalb einer den jeweiligen Gegebenhei-
ten angemessenen Frist nachbeschaffen. 17.2. Bei Annahmeverzug 
des Kunden sind wir ebenso berechtigt, bei Bestehen auf Vertrags-
erfüllung die Ware bei uns einzulagern, wofür uns eine Lagergebühr 
in Höhe von 30 % des Warenwerts zusteht. 17.3. Davon unberührt 
bleibt unser Recht, das Entgelt für erbrachte Leistungen fällig zu stel-
len und nach angemessener Nachfrist vom Vertrag zurückzutreten. 
17.4. Im Falle eines berechtigten Rücktritts vom Vertrag dürfen wir 
einen pauschalierten Schadenersatz in Höhe von 50 % des Auftrags-
wertes zuzüglich USt ohne Nachweis des tatsächlichen Schadens 
vom unternehmerischen Kunden verlangen. Die Verpflichtung zur 
Zahlung eines Schadenersatzes durch einen unternehmerischen 
Kunden ist vom Verschulden unabhängig. 17.5. Die Geltendmachung 
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eines höheren Schadens ist zulässig. Gegenüber Verbrauchern be-
steht dieses Recht nur, wenn es im Einzelfall ausgehandelt wird.
18. EIGENTUMSVORBEHALT 18.1. Bis zur vollständigen Erfüllung 
aller fi nanziellen Verpflichtungen des Käufers behält sich der Verkäu-
fer das Eigentumsrecht am Kaufgegenstand vor. Der Verkäufer ist 
berechtigt, am Liefergegenstand sein Eigentum äußerlich kenntlich 
zu machen. Der Käufer hat den erforderlichen Formvorschriften zur 
Wahrung des Eigentumsvorbehaltes nachzukommen. Bei Pfändung 
oder sonstiger Inanspruchnahme ist der Käufer gehalten, das Eigen-
tumsrecht des Verkäufers geltend zu machen und diesen unverzüg-
lich zu verständigen. 18.2. Gerät der Kunde in Zahlungsverzug, sind 
wir bei angemessener Nachfristsetzung berechtigt, die Vorbehalts-
ware heraus zu verlangen. Gegenüber Verbrauchern als Kunden dür-
fen wir dieses Recht nur ausüben, wenn zumindest eine rückständige 
Leistung des Verbrauchers seit mindestens sechs Wochen fällig ist 
und wir unter Androhung dieser Rechtsfolge und unter Setzung einer 
Nachfrist von mindestens zwei Wochen erfolglos gemahnt haben. 
18.3. Der Kunde hat uns vor der Eröffnung des Konkurses über sein 
Vermögen oder der Pfändung unserer Vorbehaltsware unverzüglich 
zu verständigen. 18.4. Der Kunde erklärt sein ausdrückliches Ein-
verständnis, dass wir zur Geltendmachung unseres Eigentumsvor-
behaltes den Standort der Vorbehaltsware betreten dürfen. 18.5. 
Notwendige und zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung an-
gemessene Kosten trägt der Kunde. 18.6. In der Geltendmachung 
des Eigentumsvorbehaltes liegt nur dann ein Rücktritt vom Vertrag, 
wenn dieser ausdrücklich erklärt wird. 18.7. Die zurückgenommene 
Vorbehaltsware dürfen wir gegenüber unternehmerischen Kunden 
freihändig und bestmöglich verwerten.
19. SCHUTZRECHTE DRITTER 19.1. Bringt der Kunde geistige 
Schöpfungen oder Unterlagen bei und werden hinsichtlich solcher 
Schöpfungen, Schutzrechte Dritter geltend gemacht, so sind wir 
berechtigt, die Herstellung des Liefergegenstandes auf Risiko des 
Auftraggebers bis zur Klärung der Rechte Dritter einzustellen, und 
den Ersatz der von uns aufgewendeten notwendigen und zweckent-
sprechenden Kosten zu beanspruchen, außer die Unberechtigtheit 
der Ansprüche ist offenkundig. 19.2. Der Kunde hält uns diesbezüg-
lich schad- und klaglos. 19.3. Wir sind berechtigt, von unternehmeri-
schen Kunden für allfällige Prozesskosten angemessene Kostenvor-
schüsse zu verlangen. 19.4. Für Liefergegenstände, welche wir nach 
Kundenunterlagen - Konstruktionsangaben, Zeichnungen, Modelle, 
Prototypen oder sonstige Spezifi kationen, etc. - herstellen, über-
nimmt ausschließlich der Kunde die Gewähr, dass die Anfertigung 
dieser Liefergegenstände Schutzrechte Dritter nicht verletzt werden. 
19.5. Werden Schutzrechte Dritter dennoch geltend gemacht, so 
sind wir berechtigt, die Herstellung der Liefergegenstände auf Risi-
ko des Auftraggebers bis zur Klärung der Rechte Dritter einzustel-
len, außer die Unberechtigtheit der Ansprüche ist offenkundig. 19.6. 
Ebenso können wir den Ersatz von uns aufgewendeter notwendiger 
und nützlicher Kosten vom Kunden beanspruchen.
20. UNSER GEISTIGES EIGENTUM 20.1. Pläne, Skizzen, Handbü-
cher, Flyer, Anweisungen, Kostenvoranschläge und sonstige Unter-
lagen, die von uns beigestellt oder durch unseren Beitrag entstan-
den sind, bleiben unser geistiges Eigentum. 20.2. Die Verwendung 
solcher Unterlagen außerhalb der bestimmungsgemäßen Nutzung, 
insbesondere die Weitergabe, Vervielfältigung, Veröffentlichung und 
Zur-Verfügung-Stellung einschließlich auch nur auszugsweisen Ko-
pierens bedarf unserer ausdrücklichen Zustimmung. 20.3. Der Kun-
de verpflichtet sich weiters zur Geheimhaltung des ihm aus der Ge-
schäftsbeziehung zugegangenen Wissens Dritten gegenüber. 20.4. 
Wurden von uns im Rahmen von Vertragsanbahnung, -Abschluss 
und -Abwicklung dem Kunden Gegenstände ausgehändigt, welche 
nicht im Rahmen der Leistungsausführung geschuldet wurden, sind 
diese binnen 14 Tagen an uns zurückzustellen. Kommt der Kunde 
einer entsprechenden Aufforderung nicht fristgerecht nach, dür-
fen wir einen pauschalierten Schadenersatz in Höhe von 50 % des 
Wertes der ausgehändigten Gegenstände ohne Nachweis des tat-
sächlichen Schadens vom Kunden verlangen. Die Verpflichtung zur 
Zahlung eines Schadenersatzes ist im Falle eines Unternehmers vom 
Verschulden unabhängig.
21. GEWÄHRLEISTUNG 21.1. Der Verkäufer ist verpflichtet, nach 
Maßgabe der folgenden Bestimmungen jeden die Gebrauchsfähig-
keit beeinträchtigenden Mangel zu beheben, der auf einem Feh-
ler der Konstruktion, des Materials oder der Ausführung beruht. 
Ebenso hat der Verkäufer für Mängel an ausdrücklich bedungenen 
Eigenschaften einzustehen. 21.2. Diese Verpflichtung besteht nur für 
solche Mängel, die während eines Zeitraumes von einem Jahr bei 
einschichtigem Betrieb ab dem Zeitpunkt des Gefahrenüberganges 
bzw. bei Lieferung mit Aufstellung ab Beendigung der Montage auf-
getreten sind. 21.3. Ist eine gemeinsame Übergabe vorgesehen, und 
bzw. bei Lieferung mit Aufstellung ab Beendigung der Montage auf-
getreten sind. 21.3. Ist eine gemeinsame Übergabe vorgesehen, und 
bzw. bei Lieferung mit Aufstellung ab Beendigung der Montage auf-

bleibt der Kunde dem ihm mitgeteilten Übergabetermin fern, gilt die 
getreten sind. 21.3. Ist eine gemeinsame Übergabe vorgesehen, und 
bleibt der Kunde dem ihm mitgeteilten Übergabetermin fern, gilt die 
getreten sind. 21.3. Ist eine gemeinsame Übergabe vorgesehen, und 

Übernahme als an diesem Tag erfolgt. 21.4. Der Käufer kann sich 
bleibt der Kunde dem ihm mitgeteilten Übergabetermin fern, gilt die 
Übernahme als an diesem Tag erfolgt. 21.4. Der Käufer kann sich 
bleibt der Kunde dem ihm mitgeteilten Übergabetermin fern, gilt die 

auf diesen Artikel nur berufen, wenn er dem Verkäufer unverzüglich 
schriftlich die aufgetretenen Mängel bekannt gibt. Die Vermutungs-
regel des § 924 ABGB wird ausgeschlossen. Der auf diese Weise 
unterrichtete Verkäufer muss, wenn die Mängel nach den Bestim-
mungen dieses Artikels vom Verkäufer zu beheben sind, nach seiner 
Wahl: a. die mangelhafte Ware an Ort und Stelle nachbessern; b. sich 
die mangelhafte Ware oder die mangelhaften Teile zwecks Nachbes-
serung zurücksenden lassen; c. die mangelhaften Teile ersetzen; d. 
die mangelhafte Ware ersetzen. 21.5. Sind die Mängelbehauptungen 
des Kunden unberechtigt, ist der Kunde verpflichtet, uns entstandene 
Aufwendungen für die Feststellung der Mängelfreiheit oder Fehler-
behebung zu ersetzen. 21.6. Mängel am Liefergegenstand, die der 
unternehmerische Kunde bei ordnungsgemäßem Geschäftsgang 
nach Ablieferung durch Untersuchung festgestellt hat oder feststellen 
hätte müssen sind unverzüglich, spätestens 10 Tage nach Überga-
nach Ablieferung durch Untersuchung festgestellt hat oder feststellen 
hätte müssen sind unverzüglich, spätestens 10 Tage nach Überga-
nach Ablieferung durch Untersuchung festgestellt hat oder feststellen 

be an uns schriftlich anzuzeigen. Versteckte Mängel müssen eben-
falls in dieser angemessenen Frist ab Entdecken angezeigt werden. 
21.7. Eine etwaige Nutzung oder Verarbeitung des mangelhaften 
Leistungsgegenstandes, durch welche ein weitergehender Schaden 
droht oder eine Ursachenerhebung erschwert oder verhindert wird, 
ist vom Kunden unverzüglich einzustellen, soweit dies nicht unzumut-
bar ist. 21.8. Wird eine Mängelrüge nicht rechtzeitig erhoben, gilt die 
Ware als genehmigt. 21.9. Ein Wandlungsbegehren können wir durch 
Verbesserung oder angemessene Preisminderung abwenden, sofern 
es sich um keinen wesentlichen und unbehebbaren Mangel handelt. 
21.10. Keinen Mangel begründet der Umstand, dass das Werk, die 
Einrichtung, das Geschäftslokal etc. zum vereinbarten Gebrauch 
nicht voll geeignet ist, wenn dies ausschließlich auf abweichende tat-
sächliche Gegebenheiten von den uns im Zeitpunkt der Leistungser-
bringung vorgelegenen Informationen basiert, weil der Kunde seinen 
Mitwirkungspflichten nicht nachkommt. 21.11. Die Gewährleistung 
ist ausgeschlossen, wenn die technischen Anlagen des Kunden wie 
etwa Zuleitungen, Verkabelungen, Geräte, Maschinen u.ä. nicht in 
technisch einwandfreiem und betriebsbereitem Zustand oder mit den 
gelieferten Gegenständen nicht kompatibel sind, soweit dieser Um-
stand kausal für den Mangel ist. 21.12. Lässt sich der Verkäufer die 
mangelhaften Waren oder Teile zwecks Nachbesserung oder Ersatz 
zurücksenden, so übernimmt der Käufer, falls nicht anderes verein-
bart wird, Kosten und Gefahr des Transportes. Die Rücksendung der 
nachgebesserten oder ersetzten Waren oder Teile an den Käufer er-
folgt, falls nicht anderes vereinbart wird, auf Kosten und Gefahr des 
Verkäufers. 21.13. Die gemäß diesem Artikel ersetzten mangelhaften 
Waren oder Teile stehen dem Verkäufer zur Verfügung. 21.14. Zur 
Mängelbehebung sind uns seitens des unternehmerischen Kunden 

zumindest zwei Versuche einzuräumen. 21.15. Für die Kosten einer 
durch den Käufer selbst vorgenommenen Mängelbehebung hat der 
Verkäufer nur dann aufzukommen, wenn er hierzu seine schriftliche 
Zustimmung gegeben hat. 21.16. Die Gewährleistungspflicht des 
Verkäufers gilt nur für die Mängel, die unter Einhaltung der vorgese-
henen Betriebsbedingungen und bei normalem Gebrauch auftreten. 
Sie gilt insbesondere nicht für Mängel, die beruhen auf: schlechter 
Aufstellung durch den Käufer oder dessen Beauftragten, schlechter 
Instandhaltung, schlechten oder ohne schriftlicher Zustimmung des 
Verkäufers ausgeführten Reparaturen oder Änderungen durch eine 
Instandhaltung, schlechten oder ohne schriftlicher Zustimmung des 
Verkäufers ausgeführten Reparaturen oder Änderungen durch eine 
Instandhaltung, schlechten oder ohne schriftlicher Zustimmung des 

andere Person als den Verkäufer oder dessen Beauftragten, norma-
ler Abnützung. 21.17. Für diejenigen Teile der Ware, die der Verkäu-
fer von dem vom Käufer vorgeschriebenen Unterlieferanten bezogen 
hat, haftet der Verkäufer nur im Rahmen der ihm selbst gegen den 
Unterlieferanten zustehenden Gewährleistungsansprüche. Wird eine 
Ware vom Verkäufer auf Grund von Konstruktionsangaben, Zeich-
nungen oder Modellen des Käufers angefertigt, so erstreckt sich die 
Haftung des Verkäufers nicht auf die Richtigkeit der Konstruktion, 
sondern darauf, dass die Ausführung gemäß den Angaben des Käu-
fers erfolgte. Der Käufer hat in diesen Fällen den Verkäufer bei allfäl-
liger Verletzung von Schutzrechten schad- und klaglos zu halten. Bei 
Übernahme von Reparaturaufträgen oder bei Umänderungen oder 
liger Verletzung von Schutzrechten schad- und klaglos zu halten. Bei 
Übernahme von Reparaturaufträgen oder bei Umänderungen oder 
liger Verletzung von Schutzrechten schad- und klaglos zu halten. Bei 

Umbauten alter sowie fremder Waren sowie bei Lieferung gebrauch-
ter Waren übernimmt der Verkäufer keine Gewähr. 21.18. Ab Beginn 
der Gewährleistungsfrist übernimmt der Verkäufer keine weiterge-
hende Haftung als in diesem Artikel bestimmt ist.
22. HAFTUNG 22.1. Unsere Haftung ist ausgeschlossen für Schäden 
durch unsachgemäße Behandlung oder Lagerung, Überbeanspru-

 22.1. Unsere Haftung ist ausgeschlossen für Schäden 
durch unsachgemäße Behandlung oder Lagerung, Überbeanspru-

 22.1. Unsere Haftung ist ausgeschlossen für Schäden 

chung, Nichtbefolgen von Bedienungs- und Installationsvorschriften, 
fehlerhafter Montage, Inbetriebnahme, Wartung, Instandhaltung 
durch den Kunden oder nicht von uns autorisierte Dritte, oder natür-
liche Abnutzung, sofern dieses Ereignis kausal für den Schaden war. 
Ebenso besteht der Haftungsausschluss für Unterlassung notwendi-
ger Wartungen, sofern wir nicht vertraglich die Pflicht zur Wartung 
übernommen haben. 22.2. Der Kaufgegenstand bietet nur jene Si-
cherheit, die auf Grund von Zulassungsvorschriften, Betriebsanleitun-
gen, Vorschriften des Verkäufers über die Behandlung des Kaufge-
genstandes – insbesondere im Hinblick auf allenfalls vorgeschriebene 
Überprüfungen – und sonstigen gegebenen Hinweisen erwartet wer-
genstandes – insbesondere im Hinblick auf allenfalls vorgeschriebene 
Überprüfungen – und sonstigen gegebenen Hinweisen erwartet wer-
genstandes – insbesondere im Hinblick auf allenfalls vorgeschriebene 

den kann. 22.3. Es gilt als ausdrücklich vereinbart, dass der Verkäu-
fer dem Käufer keinen Schadenersatz zu leisten hat für Verletzungen 
von Personen, für Schäden an Gütern, die nicht Vertragsgegenstand 
sind, für sonstige Schäden und für Gewinnentgang, sofern sich nicht 
aus den Umständen des Einzelfalles ergibt, dass dem Verkäufer gro-
be Fahrlässigkeit zur Last fällt. Die Beweislastumkehr gemäß § 1298 
ABGB wird ausgeschlossen. 22.4. Wegen Verletzung vertraglicher 
oder vorvertraglicher Pflichten, insbesondere wegen Unmöglichkeit, 
Verzug etc. haften wir bei Vermögensschäden nur in Fällen von Vor-
satz oder grober Fahrlässigkeit. 22.5. Gegenüber unternehmerischen 
Kunden ist die Haftung beschränkt mit dem Haftungshöchstbetrag 
einer allenfalls durch uns abgeschlossenen Haftpflichtversicherung. 
22.6. Der Haftungsausschluss umfasst auch Ansprüche gegen 
unsere Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfe aufgrund Schädi-
gungen, die diese dem Kunden ohne Bezug auf einen Vertrag ihrer-
seits mit dem Kunden zufügen. 22.7. Wenn und soweit der Kunde 
für Schäden, für die wir haften, Versicherungsleistungen durch eine 
eigene oder zu seinen Gunsten abgeschlossen Schadenversiche-
rung - zB Haftpflichtversicherung, Kasko, Transport, Feuer, Betriebs-
unterbrechung und andere - in Anspruch nehmen kann, verpflichtet 
sich der Kunde zur Inanspruchnahme der Versicherungsleistung und 
beschränkt sich unsere Haftung insoweit auf die Nachteile, die dem 
Kunden durch die Inanspruchnahme dieser Versicherung entstehen 
- zB höhere Versicherungsprämie. 22.8. Jene Produkteigenschaften 
werden geschuldet, die im Hinblick auf die Zulassungsvorschriften, 
Bedienungsanleitungen und sonstige produktbezogene Anleitungen 
und Hinweise - insb auch Kontrolle und Wartung - von uns, dritten 
Herstellern oder Importeuren vom Kunden unter Berücksichtigung 
dessen Kenntnisse und Erfahrungen erwartet werden können. Der 
Kunde als Weiterverkäufer hat eine ausreichende Versicherung für 
Produkthaftungsansprüche abzuschließen und uns hinsichtlich Re-
gressansprüchen schad- und klaglos zu halten.
23. FOLGESCHÄDEN 23.1. Vorbehaltlich anderslautender Bestim-
mungen in diesen Bedingungen ist die Haftung des Verkäufers ge-
genüber dem Käufer für Produktionsstillstand entgangenen Gewinn, 
Nutzungsausfall, Vertragseinbußen oder jeden anderen wirtschaftli-
chen oder indirekten Folgeschaden, ausgeschlossen. 23.2. Nach zu-
mutbarer Feststellung eines Mangels an der Ware, Leistung etc und 
darauffolgendem, weiteren Einsatz wird keine Haftung übernommen.
24. ENTLASTUNGSGRÜNDE 24.1. Die Parteien sind von der ter-
mingerechten Vertragserfüllung ganz oder teilweise befreit, wenn sie 
daran durch Ereignisse Höherer Gewalt gehindert werden. 24.2. Als 
Ereignisse Höherer Gewalt gelten ausschließlich Ereignisse, die für 
die Parteien unvorhersehbar und unabwendbar sind und nicht aus 
deren Sphäre kommen. Streik und Arbeitskampf ist aber als ein Ereig-
nis Höherer Gewalt anzusehen. 24.3. Der durch ein Ereignis Höherer 
Gewalt behinderte Käufer kann sich jedoch nur dann auf das Vor-
liegen Höherer Gewalt berufen, wenn er dem Verkäufer unverzüglich, 
jedoch spätestens innerhalb von 5 Kalendertagen, über Beginn und 
absehbares Ende der Behinderung eine eingeschriebene, von der 
jeweiligen Regierungsbehörde bzw. Handelskammer des Lieferlan-
des bestätigte Stellungnahme über die Ursache, die zu erwartende 
Auswirkung und Dauer der Verzögerung, übergibt. 24.4. Die Partei-
en haben bei Höherer Gewalt alle Anstrengungen zur Beseitigung 
bzw. Minderung der Schwierigkeiten und absehbaren Schäden zu 
unternehmen und die Gegenpartei hierüber laufend zu unterrichten. 
Andernfalls werden sie der Gegenpartei gegenüber schadenersatz-
pflichtig. 24.5. Termine oder Fristen, die durch das Einwirken der 
Höheren Gewalt nicht eingehalten werden können, werden maximal 
um die Dauer der Auswirkungen der Höheren Gewalt oder gege-
benenfalls um einen im beiderseitigen Einvernehmen festzulegen-
den Zeitraum verlängert. 24.6. Wenn ein Umstand Höherer Gewalt 
länger als vier Wochen andauert, werden Käufer und Verkäufer am 
Verhandlungswege eine Regelung der abwicklungstechnischen Aus-
wirkungen suchen. Sollte dabei keine einvernehmliche Lösung er-
reicht werden, kann der Verkäufer ganz oder teilweise vom Vertrag 
zurücktreten.
25. DATENSCHUTZ 25.1. Der Verkäufer ist berechtigt, personen-
bezogene Daten des Käufers im Rahmen des Geschäftsverkehrs zu 
speichern, zu übermitteln, zu überarbeiten und zu löschen. 25.2. Die 
Parteien verpflichten sich zur absoluten Geheimhaltung des ihnen 
aus den Geschäftsbeziehungen zugegangenen Wissens gegenüber 
Dritten.
26. SALVATORISCHE KLAUSEL 26.1. Sollten einzelne Teile dieser 
AGB unwirksam sein, so wird dadurch die Gültigkeit der übrigen Tei-
le nicht berührt. 26.2. Wir wie ebenso der unternehmerische Kunde 
verpflichten uns jetzt schon gemeinsam – ausgehend vom Horizont 
redlicher Vertragsparteien – eine Ersatzregelung zu treffen, die dem 
wirtschaftlichen Ergebnis der unwirksamen Bedingung am nächsten 
kommt.
27. ALLGEMEINES 27.1. Es gilt österreichisches Recht. 27.2. Er-
füllungsort ist der Sitz des Unternehmens in Österreich. 27.3. Der 

 27.1. Es gilt österreichisches Recht. 27.2. Er-
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 27.1. Es gilt österreichisches Recht. 27.2. Er-

Vertrag unterliegt österreichischem Recht unter Ausschluss des 
Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den in-
Vertrag unterliegt österreichischem Recht unter Ausschluss des 
Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den in-
Vertrag unterliegt österreichischem Recht unter Ausschluss des 

ternationalen Warenkauf vom 11. 4. 1980, BGBl. 1988/96 - UN-Kauf-
recht. 27.4. Gerichtsstand für alle sich aus dem Vertragsverhältnis 
oder künftigen Verträgen zwischen uns und dem unternehmerischen 
Kunden ergebenden Streitigkeiten ist das für unseren Sitz örtlich 
zuständige Gericht. Gerichtsstand für Verbraucher, sofern dieser 
seinen Wohnsitz im Inland hat, ist das Gericht, in dessen Sprengel 

der Verbraucher seinen gewöhnlichen Aufenthalt oder Ort der Be-
schäftigung hat. 27.5. Für Lieferung und Zahlung gilt als Erfüllungsort 
der Sitz des Verkäufers, auch dann, wenn die Übergabe vereinba-
schäftigung hat. 27.5. Für Lieferung und Zahlung gilt als Erfüllungsort 
der Sitz des Verkäufers, auch dann, wenn die Übergabe vereinba-
schäftigung hat. 27.5. Für Lieferung und Zahlung gilt als Erfüllungsort 

rungsgemäß an einem anderen Ort erfolgt. 27.6. Änderungen seines 
der Sitz des Verkäufers, auch dann, wenn die Übergabe vereinba-
rungsgemäß an einem anderen Ort erfolgt. 27.6. Änderungen seines 
der Sitz des Verkäufers, auch dann, wenn die Übergabe vereinba-

Namens, der Firma, seiner Anschrift, seiner Rechtsform oder andere 
relevante Informationen hat der Kunde uns umgehend schriftlich be-
kannt zu geben.


